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 Veröffentlicht am 27.08.1999

Norm

ASGG §2

RATG §10 Z2

RATG §14 lita

Rechtssatz

Auch wenn die Kündigung einer Hausbesorgerdienstwohnung in § 10 Z 2 Rechtsanwaltstarifgesetz nicht ausdrücklich

hinsichtlich der Bewertung angeführt wird, ist diese unter Bedachtnahme auf die Gleichheit des Rechtsgrundes und

das Schutzbedürfnis des Hausbesorgerdienstverhältnisses nach § 10 Z 2 RATG zu bewerten und sind die

Verfahrenskosten nach dieser Bewertung zu bemessen.
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